
174 Generalversammlung – Vierundfünfzigste Tagung 

 

 4. fordert alle in Betracht kommenden Parteien auf, dem 
Generalsekretär alle in ihrem Besitz befindlichen sachdienlichen 
Informationen über arabischen Grundbesitz sowie arabische 
Vermögenswerte und Grundstücksrechte in Israel zur Verfügung 
zu stellen, die ihm bei der Durchführung dieser Resolution dien-
lich sein könnten; 

 5. fordert die palästinensische und die israelische Seite 
nachdrücklich auf, sich bei den im Rahmen des Nahost-
Friedensprozesses stattfindenden Verhandlungen über den end-
gültigen Status wie vereinbart mit der wichtigen Frage des 
Grundbesitzes der Palästinaflüchtlinge und des daraus erwach-
senden Einkommens zu befassen; 

 6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung über die Durchführung die-
ser Resolution Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 54/75 

Auf der 71. Plenarsitzung am 6. Dezember 1999 in einer aufgezeichneten Abstim-
mung mit 155 Stimmen bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung56 verab-
schiedet, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/575)  

54/75. Universität Jerusalem (El Kuds) für Palästina-
flüchtlinge 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 36/146 G vom 
16. Dezember 1981, 37/120 C vom 16. Dezember 1982, 38/83 K 
vom 15. Dezember 1983, 39/99 K vom 14. Dezember 1984, 
40/165 D und K vom 16. Dezember 1985, 41/69 K vom 3. De-
zember 1986, 42/69 K vom 2. Dezember 1987, 43/57 J vom 
6. Dezember 1988, 44/47 J vom 8. Dezember 1989, 45/73 J vom 
11. Dezember 1990, 46/46 J vom 9. Dezember 1991, 47/69 J 
vom 14. Dezember 1992, 48/40 I vom 10. Dezember 1993, 
49/35 G vom 9. Dezember 1994, 50/28 G vom 6. Dezember 
1995, 51/130 vom 13. Dezember 1996, 52/63 vom 10. Dezember 
1997 und 53/52 vom 3. Dezember 1998, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs57, 

 sowie nach Behandlung des Berichts des Generalbeauftragten 
des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge 
im Nahen Osten für den Zeitraum vom 1. Juli 1998 bis 30. Juni 
199958, 

 1. betont die Notwendigkeit eines Ausbaus des Bildungs-
systems in dem seit dem 5. Juni 1967 von Israel besetzten palä-
stinensischen Gebiet einschließlich Jerusalems und insbesondere 
die Notwendigkeit der Errichtung der geplanten Universität; 

 2. ersucht den Generalsekretär, gemäß Resolution 35/13 B 
der Generalversammlung vom 3. November 1980 und unter ge-
bührender Berücksichtigung der mit dieser Resolution im Ein-
 
56 Einzelheiten siehe Anhang II.  
57 A/54/385. 
58 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Tagung, 
Beilage 13 und Addendum (A/54/13 und Add.1). 

klang stehenden Empfehlungen auch weiterhin alles zur Errich-
tung der Universität Jerusalem (El Kuds) zu tun; 

 3. fordert die Besatzungsmacht Israel abermals auf, bei 
der Durchführung dieser Resolution mitzuarbeiten und die Hin-
dernisse zu beseitigen, die sie der Errichtung der Universität Je-
rusalem (El Kuds) entgegenstellt; 

 4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung über den Stand der Durch-
führung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 54/76 

Auf der 71. Plenarsitzung am 6. Dezember 1999 in einer aufgezeichneten Abstim-
mung mit 84 Stimmen bei zwei Gegenstimmen und 67 Enthaltungen59 verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/576)  

54/76. Tätigkeit des Sonderausschusses zur Untersuchung 
israelischer Praktiken, die die Menschenrechte des 
palästinensischen Volkes und anderer Araber der 
besetzten Gebiete beeinträchtigen 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der Ver-
einten Nationen, 

 sowie geleitet von den Grundsätzen des humanitären Völker-
rechts, insbesondere dem Genfer Abkommen vom 12. August 
1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten60, sowie 
von den internationalen Normen auf dem Gebiet der Menschen-
rechte, insbesondere der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte61 und den Internationalen Menschenrechtspakten62, 

 unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, nament-
lich die Resolution 2443 (XXIII) vom 19. Dezember 1968, und 
die einschlägigen Resolutionen der Menschenrechtskommission, 

 sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats, 

 im Bewusstsein der nachhaltigen Auswirkungen des Auf-
stands ("Intifada") des palästinensischen Volkes, 

 in der Überzeugung, dass die Besetzung an sich bereits eine 
schwere Verletzung der Menschenrechte darstellt, 

 nach Behandlung der Berichte des Sonderausschusses zur 
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte des 
palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten Ge-
biete beeinträchtigen63, sowie der einschlägigen Berichte des Ge-
neralsekretärs64, 

 
59 Einzelheiten siehe Anhang II.  
60 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. 
61 Resolution 217 A (III). 
62 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
63 A/54/73 und Add.1 sowie A/54/325. 
64 A/54/181-185. 




